
BVGer D-216/2014 vom 22. Januar 2014
Bundesverwaltungsgericht, 2014-01-22, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-216_2014

FR: TAF D-216/2014 du 22 janvier 2014

IT: TAF D-216/2014 del 22 gennaio 2014

Regeste

Zuweisung der Asylsuchenden an die Kantone

Erwägungen

E. 2
Das BFM begründete vorliegend seine Verfügung in schematischer Weise und führte
diesbezüglich an, gestützt auf das Asylgesuch vom 20. Dezember 2013 und die
Abklärungen im EVZ, in Anwendung von Art. 27 AsylG und Art. 21 und Art. 22 der
Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) sowie in Erwägung, dass
aus den Abklärungen im EVZ und nach erfolgter Rechtsbelehrung keine spezifischen
schützenswerten Interessen des Asylsuchenden ersichtlich seien, die für eine Zuweisung an
einen bestimmten Kanton sprechen würden, werde der Beschwerdeführer dem Kanton
D._______ zugewiesen. Mit dieser Formularverfügung verletzte das BFM weder seine
Begründungspflicht - als Teilgehalt des rechtlichen Gehörs - (vgl. auch BVGE 2008/47 E.
3) noch wurde dem Beschwerdeführer vor Erlass des Zuweisungsentscheides das rechtliche
Gehör zum Zuteilungskanton verweigert. Zwar wies der Beschwerdeführer anlässlich der
Befragung zur Person (BzP) im EVZ C._______ vom 2. Januar 2014 darauf hin, dass er
darum in keinem anderen Land als der Schweiz ein Asylgesuch eingereicht habe, weil sein
Bruder sich seit ungefähr (...) Jahren in der Schweiz aufhalte; zudem habe er diesen nach
seiner Ankunft im EVZ bereits getroffen (vgl. act. A7/15 S. 5). Jedoch äusserte er im
Rahmen der BzP keinen Wunsch, bei seinem Bruder zu wohnen oder dessen
Wohnsitzkanton zugeteilt zu werden. Es ist daher nicht zu rügen, das Bundesamt habe sich
in der angefochtenen Verfügung damit nicht auseinandergesetzt, und es war auch nicht
gehalten, dem Beschwerdeführer explizit zum Zuteilungskanton das rechtliche Gehör zu
gewähren. Indessen wurde ihm anlässlich der BzP in genereller Hinsicht das rechtliche
Gehör und die Möglichkeit von Zusatzbemerkungen eingeräumt (vgl. act. A7/15 S. 10).
Dadurch wurde seinem Anspruch, sich zu allen relevanten Aspekten der bevorstehenden
Verfügung äussern zu können, Genüge getan. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine
Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht vorliegt. 3.1 Gemäss Art. 27 Abs. 3 AsylG weist
das BFM die Asylsuchenden den Kantonen zu und trägt dabei den schützenswerten
Interessen der Asylsuchenden sowie der Kantone Rechnung. Gemäss Art. 22 Abs. 1 AsylV
1 berücksichtigt das Bundesamt dabei in der Schweiz lebende Familienangehörige und die
Staatsangehörigkeit Asylsuchender sowie besonders betreuungsintensive Fälle. Nach Art.
22 Abs. 2 AsylV 1 wird ein Kantonswechsel vom BFM nur bei Zustimmung beider
Kantone, bei Anspruch auf Einheit der Familie oder bei schwerwiegender Gefährdung der
asylsuchenden Person oder anderer Personen verfügt. Ein Zuweisungsentscheid des
Bundesamts gemäss Art. 27 Abs. 3 letzter Satz AsylG - der als lex specialis der allgemeinen
Regel von Art. 106 Abs. 1 AsylG vorgeht (vgl. Art. 106 Abs. 2 AsylG) - kann in materieller



Hinsicht nur mit der Begründung angefochten werden, er verletze den Grundsatz der
Einheit der Familie. 3.2.1 Der Beschwerdeführer bringt in seiner Rechtsmitteleingabe vor,
sein Bruder und dessen Familie seien im Kanton E._______ wohnhaft. Er habe die Familie
schon etliche Jahre nicht mehr gesehen und würde gerne in deren Nähe sein respektive
wohnen. Auch könne ihm sein Bruder bei allfälligen Angelegenheiten Unterstützung bieten
und er könne jederzeit auf seinen Bruder zählen. 3.2.2 Aus obigen Ausführungen wird
ersichtlich, dass sich der Beschwerdeführer auf den Schutz der Einheit der Familie im Sinne
von Art. 27 Abs. 3 AsylG beruft. 3.2.3 Gemäss Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts wird der Begriff "Einheit der Familie" im Asylgesetz
einheitlich verwendet und entspricht jenem des Schutzbereiches von Art. 8 der Konvention
vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR
0.101). In diesen fallen zunächst die Mitglieder der Kernfamilie, mithin die Ehegatten,
Konkubinatspartner und deren minderjährige Kinder. Ferner stehen auch über diese
hinausgehende verwandtschaftliche Bande unter dem Schutz der Einheit der Familie, sofern
eine nahe, echte und tatsächlich gelebte Beziehung zwischen den Angehörigen besteht und
zwischen diesen Personen ein eigentliches Abhängigkeitsverhältnis gegeben ist. Ein solches
Abhängigkeitsverhältnis besteht, wenn eine Person behindert ist oder aus einem anderen
Grund auf die Hilfe einer Person, die in der Schweiz lebt, besonders angewiesen ist. Dabei
muss ein besonderes Engagement des in der Schweiz lebenden Angehörigen gegeben sein,
indem dieser die verwandte Person nicht nur finanziell oder moralisch unterstützt, sondern
sich persönlich um sie kümmert (vgl. BVGE 2008/47 E. 4.1 S. 677 f. m.w.H.). 3.2.4 Es ist
unbestritten, dass der Beschwerdeführer und sein im Kanton E._______ wohnhafter Bruder
keine Kernfamilie bilden, weshalb zu prüfen ist, ob die geschilderten Voraussetzungen, die
für eine schützenswerte verwandtschaftliche Beziehung ausserhalb der Kernfamilie
sprechen würden, erfüllt sind. Zwischen dem Beschwerdeführer und seinem Bruder ist
keine durch ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis aufgrund einer Behinderung oder einer
sonstigen erheblichen Fürsorgebedürftigkeit gekennzeichnete Beziehung ersichtlich. Soweit
der Beschwerdeführer vorbringt, er sei seit etlichen Jahren getrennt von seinem Bruder und
dessen Familie gewesen, weshalb er gerne bei ihnen in der Nähe sein möchte, und darüber
hinaus im Bedarfsfall die Unterstützung seines Bruders in Anspruch nehmen könne, kann
nicht davon gesprochen werden, er sei notwendigerweise darauf angewiesen, bei seinem
Bruder zu leben, um sich in der Schweiz zurechtzufinden. Dem Beschwerdeführer ist es
auch, ohne im Aufenthaltskanton seines Bruders zu wohnen, möglich, mit diesem Kontakte
zu pflegen, um Rat und Unterstützung zu erhalten.

E. 4
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Kantonszuweisung des Beschwerdeführers den
Grundsatz der Einheit der Familie im Sinne von Art. 27 Abs. 3 AsylG nicht verletzt und die
Beschwerde demnach abzuweisen ist.

E. 5
Mit vorliegendem sofortigen Urteil ohne vorgängige Instruktion ist das sinngemässe
Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde
gegenstandslos geworden.

E. 6
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten von Fr. 600.- (Art. 1 - 3 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem



Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) dem Beschwerdeführer aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG). (Dispositiv nächste Seite)
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